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Gegenseitigkeit (Abschnitt III) mit Ausnahme der Vorschriften über
le Bildung eines Gründungs= und eines Reservefonds.

Auf die Anmeldung und Eintragung dieser Vereine finden
die 88 30 bis 33 entsprechende Anwendung.

Die Aufsichtsbehörde hat nach dem Ablaufe der gemäß 8 98
bestimmten Frist diejenigen Vereine, welche der Eintragungspflicht
unterliegen, den für die Führung des Handelsregisters zuständigen

erichten mitzutheilen.
 8102. Den Vorschriften des Abschnitts III unterliegen nicht
solche eingetragene Genossenschaften und solche nach dem sächsischen
Gesetze vom 15. Juni 1868, betreffend die juristischen Personen,

bestehende eingetragene Vereine, welche die Versicherung ihrer Mit-
Slieder nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betreiben.
AAuf die im Abs. 1 bezeichneten Genossenschaften und Vereine

finden die Vorschriften des 8 68 Abs. 1, 2 Satz 1 bis 3, 5, auf

ie bezeichneten Vereine auch die Vorschriften des § 16 und des
68 Abs. 2 Satz 4 entsprechende Anwendung.

§ 103. Auf Vereine, die, ohne die Rechtsfähigkeit zu besitzen,
zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Versicherung ihrer

Mitglieder nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betreiben, finden
Ue Vorschriften des Abschnitts III keine Anwendung. Solche Ver-

eine können von der Aufsichtsbehörde aufgefordert werden, binnen
einer bestimmten Frist ihre Zulassung gemäß den Vorschriften dieses

esetzes nachzusuchen; die Frist soll wenigstens sechs Monate be-
tragen. Kommt ein Verein einer solchen Aufforderung nicht nach,

so ist die Aufsichtsbehörde befugt, ihm den weiteren Geschäftsbetrieb

e untersagen; auf die Untersagung des Geschäftsbetriebs finden
U## Vorschriften des § 73 Abs. 1 bis 5, der §8 74, 75 ent-

sprechende Anwendung.
§ 104. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine An-

wendung auf Versicherungsunternehmungen, die sich bei seinem
Unkrafttreten in Liquidation oder im Konkurse befinden.

VIII. Strafvorschriften.

A 8 105. Wer der Aufsichtsbehörde gegenüber wissentlich falsche
agaben macht, um die Zulassung einer Versicherungsunternehmung

zum Geschäftsbetriebe, die Verlängerung einer Zulassung oder die

enehmigung zu einer Aenderung der Geschäftsunterlagen oder des

unksicherungsbestandes (§ 14) zu erlangen, wird mit Gefängniß
1d zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.

werdauch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
en.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden. "

§ 106. Mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und zugleich
mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit einer dieser Strafen

werden die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths oder

ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren einer Versicherungsgesell
schaft auf Aktien oder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitig-
keit bestraft, wenn sie wissentlich »

1. den Vorschriften des Gesetzes oder der Satzung über die

Bildung von Reserven zuwider eine Gewinnvertheilung vot-

schlagen oder zulassen;
2. den gesetzlichen Vorschriften über die Berechnung und

Buchung, Verwaltung und Aufbewahrung der Prämien=
reserve (8§ 56 bis 61, 63, 99) zuwiderhandeln;

3. den satzungsmäßigen Vorschriften über die Anlegung von

Geldbeständen zuwiderhandeln. .

§ 107. Sachverständige, welche die Berechnung der Prämien
reserve bei Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsunternehmun-
gen zu prüfen haben, werden, wenn sie die nach § 56 Abs. 2 unter

der Vermögensübersicht abzugebende Erklärung wissentlich falsch ab-
geben, mit Gefängniß und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzig
tausend Mark bestraft.

Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden. "

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden. ,

§ 108. Wer im Inlande das Versicherungsgeschäft ohne die

vorgeschriebene Erlaubniß betreibt, wird mit Geldstrafe bis 3u
eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu drei
Monaten bestraft. "

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher im Inlande für eine
daselbst zum Geschäftsbetriebe nicht befugte Unternehmung einen
Versicherungsvertrag als Vertreter oder Bevollmächtigter abschließt
oder den Abschluß von Versicherungsverträgen geschäftsmäßig ver-
mittelt. »

Die Vorschrift der Nr. 9 des § 360 des Strafgesetzbuchs ist
soweit sie sich auf Versicherungsunternehmungen im Sinne die es

Gesetzes bezieht, aufgehoben.
§ 109. Mit Gefängniß bis zu drei Monaten und zugleich

mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark werden die Mitglieder des
Vorstandes oder die Liquidatoren einer Versicherungsgesellschaft auf
Aktien, eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, einer ein-
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getragenen Genossenschaft oder eines Vereins der im 8 102 be—
zeichneten Art bestraft, wenn entgegen der Vorschrift des § 68 Abs. 2

er Aufsichtsbehörde eine der dort vorgeschriebenen Anzeigen nicht
gemacht worden ist.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich

die Geldstrafe ein.
Straflos bleibt derjenige, bezüglich dessen festgestellt wird, daß

die Anzeige ohne sein Verschulden unterblieben ist.
8 110. Die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths

oder eines ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren eines Ver—
icherungsvereins auf Gegenseitigkeit werden, wenn sie absichtlich

äum Nachteile des Vereins handeln, mit Gefängniß und zugleich
mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.

Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
en.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden.

§ 111. Die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths
* eines ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren eines Ver-
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, werden mit Gefängniß bis
 einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend
ark bestraft, wenn sie wissentlich in ihren Darstellungen, in ihren

bbersichten über den Vermögensstand des Vereins oder in ihren

orträgen vor dem obersten Organe den Stand des Vereins un-

ahr darstellen oder verschleiern.

verh wugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
rden.

1 Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
uf die Geldstrafe erkannt werden.

8 112. Die Vorschriften der 88 239 bis 241 der Konkurs-

nung: finden gegen die Mitglieder des Vorstandes und die Liqui-
oren eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, welcher seine

r lungen eingestellt hat oder über dessen Vermögen das Konkurs-
chahren eröffnet worden ist, Anwendung, wenn sie in dieser Eigen-

die mit Strafe bedrohten Handlungen begangen haben.

auf 8 113. Die Vorschriften der 88 106, 109 bis 112 finden auch
v die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths oder ähn-

ve rn Organs, sowie die Liquidatoren eines solchen Vereins An-
ein in eder nach § 101 als Versicherungsverein auf Gegenseitig-

inn ese

¶mSinne dieses Gesetzes gilt

werd

S. oben z. HGB8 47 S. 56. 56.
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